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1. VORWORT 
 

Der vorliegende Jahresabschluss stellt den ersten doppischen Jahresabschluss der Gemeinde 

Bingen dar und umfasst das Rechnungsjahr 2019.  

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die in den Auswertungen dargestellten 

Werte für das Jahr 2018 nicht auf einer doppischen Buchführung basieren. Diese Zahlen ent-

stammen dem bislang angewandten kameralen Haushalts- und Rechnungswesen und stellen 

ausschließlich Kassenreste dar. Aus diesem Grund können die Werte des Jahres 2018 nicht als 

Vergleichsgrundlage für die im doppischen System ermittelten Abschlusszahlen des Jahres 

2019 herangezogen werden. Ein unmittelbarer Vergleich zwischen kameraler und doppischer 

Ergebnisdarstellung wäre aufgrund der unterschiedlichen Systematik, Bewertungsansätzen 

und Darstellungsformen nicht sachgerecht. 

Der Jahresabschluss 2019 bildet die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Ge-

meinde Bingen ab. Er dokumentiert die wesentlichen Ereignisse des Berichtsjahres und ver-

mittelt – in Verbindung mit der finanziellen Perspektive – ein umfassendes Bild der Verwal-

tungstätigkeit. 

Der Bericht dient zur Information der Bürgerinnen und Bürger, dem Gemeinderat sowie der 

Verwaltung über die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Bingen im Jahr 

2019. Darüber hinaus werden die im Berichtszeitraum initiierten, umgesetzten, abgeschlosse-

nen oder fortgeführten Maßnahmen und Projekte dargestellt. Der Jahresabschluss verdeut-

licht damit das beständige Bestreben von Gemeinderat und Verwaltung, die Gemeinde Bingen 

nachhaltig zu stärken und ihre Entwicklung kontinuierlich voranzubringen. 

 

Bingen, 06.11.2025 

 

 

Marco Potas 

Bürgermeister 
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2. FESTSTELLUNGSBESCHLUSS 
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2.1 BEHANDLUNG VON ÜBERSCHÜSSEN UND FEHLBETRÄGEN 
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3. RECHENSCHAFTSBERICHT 
 

VORBEMERKUNG 
 

Nach § 54 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Rechenschaftsbericht zei-

gen, wie sich die Haushaltslage der Gemeinde im Laufe des Jahres entwickelt hat und wie es 

um ihre wirtschaftliche Situation steht. Ziel ist es, ein ehrliches und nachvollziehbares Bild der 

finanziellen Verhältnisse zu vermitteln und deutlich zu machen, dass die Gemeinde ihre Auf-

gaben dauerhaft erfüllen kann. 

Im Bericht werden außerdem die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses vorgestellt 

und Abweichungen zwischen den geplanten und den tatsächlichen Zahlen dargestellt. 

In den Detailansichten der Tabellen werden Positionen mit einem Wert von „0“ nicht darge-

stellt. Das bedeutet, dass nur diejenigen Einträge sichtbar sind, bei denen im Jahr 2019 tat-

sächlich ein Wert angefallen ist. Positionen ohne Wert bleiben ausgeblendet, um die Über-

sichtlichkeit zu erhöhen und den Fokus auf die relevanten Zahlen zu legen. 

 

ERLÄUTERUNGEN ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE 2019 
 

Im Haushaltsjahr 2019 zeigte sich die wirtschaftliche Lage der Gemeinde insgesamt solide und 

weitgehend plangerecht. Trotz geringerer Erträge gegenüber der Planung konnte durch eine 

ebenso reduzierte Aufwandsentwicklung ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. 

Die ordentlichen Erträge lagen insgesamt um rund 220.000 Euro unter dem Planansatz. Haupt-

ursache hierfür waren geringere Steuereinnahmen, insbesondere im Bereich der Gemeinde-

anteile an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. 

Auf der Aufwandsseite konnten demgegenüber Einsparungen in Höhe von rund 320.000 Euro 

erzielt werden. Besonders hervorzuheben sind dabei die geringeren Aufwendungen für Sach- 

und Dienstleistungen in Höhe von etwa 290.000 Euro. Diese Abweichung resultiert im We-

sentlichen aus einer zurückhaltenden Mittelbewirtschaftung und teilweise verschobenen 

Maßnahmen. 
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Gemeinde im Jahr 2019 sehr solide und wirtschaftlich 

verantwortungsvoll gehandelt hat. Trotz der Mindererträge wurde das geplante Jahresergeb-

nis nahezu erreicht. 

Auch bei den Investitionen gab es Abweichungen vom Plan. Es sind weniger Einnahmen aus 

Investitionstätigkeiten eingegangen als vorgesehen, gleichzeitig wurden aber auch weniger 

Ausgaben für Bauprojekte getätigt. Das liegt vor allem daran, dass sich einige größere Bauvor-

haben, wie zum Beispiel der Neubau des Rathauses, verzögert haben. Dadurch konnten auch 

entsprechende Fördermittel noch nicht abgerufen werden, weil der Bau noch nicht fertigge-

stellt war. 

Das geplante Gesamtergebnis belief sich auf 127.880 Euro, während das tatsächliche Jahres-

ergebnis 126.367 Euro betrug. Damit wurde das Ziel nahezu vollständig erreicht. 

 

FAZIT 

 

Das Haushaltsjahr 2019 wurde von der Gemeinde insgesamt positiv abgeschlossen. Ursprüng-

lich war im Haushalt 2019 ein negatives ordentliches Ergebnis von 45.008 Euro veranschlagt. 

Bereits im Haushaltsplan 2021 zeichnete sich jedoch eine deutliche Verbesserung ab: Hier 

wurde von einem positiven Ergebnis von rund 78.000 Euro ausgegangen. Tatsächlich konnte 

die Gemeinde das Jahr 2019 dann mit einem positiven Jahresergebnis von 126.367 Euro ab-

schließen. Die spätere Hochrechnung im Haushalt 2025 prognostizierte ein Ergebnis von 

127.880 Euro für 2019 – diese Prognose wurde nahezu punktgenau erreicht. Unterm Strich 

lässt sich festhalten, dass die Gemeinde ihre finanziellen Ziele im Jahr 2019 erfüllt hat und 

damit eine solide Grundlage für die kommenden Haushaltsjahre geschaffen wurde. 

 

Bingen, 06.11.2025 

 

 

Robert Kromer 

Kämmerer  
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4. DAS KONZEPT DES NEUEN HAUSHALTSRECHTS (NKHR) 
 

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bringt grundlegende Verän-

derungen mit sich. Es orientiert sich an den Prinzipien der Doppik und ersetzt die bisherige 

Kameralistik. Die wichtigsten Bestandteile sind: 

 die Ergebnisrechnung, 

 die Finanzrechnung sowie 

 die Bilanz. 

 

ERGEBNISRECHNUNG 

Die Ergebnisrechnung ist das doppische Pendant zur kaufmännischen Gewinn- und Verlust-

rechnung. Sie bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres periodenge-

recht ab und stellt damit das Ressourcenaufkommen dem Ressourcenverbrauch gegenüber. 

Technisch gesehen ist sie ein Unterkonto des Eigenkapitals. 

Aufwendungen stellen Nettoressourcenverbräuche dar und mindern das Eigenkapital – unab-

hängig davon, ob dabei tatsächlich Geld fließt (z. B. auch bei Abschreibungen oder Rückstel-

lungen). Umgekehrt erhöhen Erträge das Eigenkapital, auch wenn kein Zahlungsmittelzufluss 

erfolgt (z. B. bei der Auflösung einer Rückstellung). 

Ziel ist stets ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Wird dieses nicht erreicht, greift die 

Kommune auf ihr Vermögen zurück – sie lebt also von der Substanz. 

 

FINANZRECHNUNG 

Die Finanzrechnung dokumentiert sämtliche Zahlungsströme der Kommune im Haushaltsjahr 

– also alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen. Sie zeigt damit auf, wie Investitionen finan-

ziert werden und wie sich der Bestand an liquiden Mitteln verändert. Der Saldo der Finanz-

rechnung entspricht der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes in der Bilanz. 



11 

BILANZ 

Die Bilanz ist Bestandteil des Jahresabschlusses und stellt das Vermögen der Kommune (Ak-

tiva) sowie dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Passiva) dar. 

Aktivseite: Hier werden das Anlagevermögen (Sach- und Finanzanlagen), Abgrenzungsposten 

und die Nettoposition ausgewiesen – analog zur Handelsbilanz nach HGB. 

Passivseite: Sie umfasst Eigenkapital (inkl. Rücklagen, Ergebnisvortrag, Sonderposten) sowie 

Rückstellungen und Verbindlichkeiten. 

 

ERÖFFNUNGSBILANZ 

Die zum 1. Januar 2019 aufgestellte Eröffnungsbilanz bildet die Grundlage für den ersten dop-

pischen Jahresabschluss der Gemeinde Bingen. Mit ihr wurde das Vermögen, die Schulden 

sowie das Eigenkapital der Gemeinde vollständig und systematisch erfasst. Die Eröffnungsbi-

lanz stellt damit den Ausgangspunkt für die künftige Abbildung der finanziellen Entwicklung 

im doppischen Rechnungswesen dar. Sie gewährleistet die Transparenz über die wirtschaftli-

che Ausgangslage der Gemeinde zu Beginn des Umstiegs auf die Doppik und ermöglicht eine 

nachvollziehbare Darstellung der Veränderungen in Vermögens-, Schulden- und Ergeb-

nisstruktur im Laufe des Haushaltsjahres 2019.  



12 

5. GESAMTERGEBNISRECHNUNG 
 

Die Ergebnisrechnung gemäß § 49 GemHVO entspricht inhaltlich der handelsrechtlichen Ge-

winn- und Verlustrechnung. Sie stellt einen Bestandteil des Jahresabschlusses dar und dient 

der Ermittlung des Ressourcenverbrauchs. In der Ergebnisrechnung werden sämtliche or-

dentlichen Erträge (Kontenklasse 3) und Aufwendungen (Kontenklasse 4) sowie außerordent-

liche Erträge und Aufwendungen (Kontenklasse 5) erfasst. 

Gemäß der vorgesehenen Gliederung werden das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderer-

gebnis separat ausgewiesen. 

 

Ordentliche Erträge           6.613.722,02 Euro  

Ordentliche Aufwendungen        - 6.558.648,45 Euro  

Ordentliches Ergebnis                55.073,57 Euro 

 

außerordentliche Erträge                71.293,79 Euro  

außerordentliche Aufwendungen                          0,00 Euro  

Sonderergebnis                  71.293,79 Euro 

GESAMTERGEBNIS               126.367,36 Euro 

 

Ergänzend erfolgt der gemäß § 51 GemHVO vorgeschriebene Plan-Ist-Vergleich. Dabei werden 

die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze den tatsächlich erzielten Ergebnissen gegen-

übergestellt, um Planabweichungen zu analysieren.  

Die Form der Darstellung erfolgt entsprechend der Anlage 19 der VwV Produkt- und Konten-

rahmen (Veröffentlichung am 22.02.2023 im Gemeinsamen Amtsblatt des Landes Baden-

Württemberg). Die in den Auswertungen dargestellten Werte für das Jahr 2018 basieren noch 

auf dem kameralen Haushalts- und Rechnungswesen und stellen ausschließlich Kassenreste 

dar. Sie sind daher nicht mit den doppischen Abschlusszahlen des Jahres 2019 vergleichbar. 

Eine nähere Erläuterung hierzu findet sich im Vorwort.  
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5.1 ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG 

Die Ergebnisrechnung vergleicht systematisch sämtliche Erträge und Aufwendungen einer 

Haushaltsperiode. Ziel ist ein aussagekräftiger Überblick über die wirtschaftliche Leistungsfä-

higkeit der Kommune. 

 

ERTRAG  
 

Die ordentlichen Erträge liegen im Jahr 2019 bei 6.613.722,02 Euro und damit 217.158,98 Euro unter 

dem Planansatz von 6.830.881,00 Euro.  

Die größte Abweichung ergibt sich im Bereich der Steuern, die den wesentlichen Einflussfaktor für die 

Differenz zum Plan darstellen. Steuererträge werden von zahlreichen Faktoren wie der wirtschaftli-

chen Entwicklung, dem Steuerrecht und dem Zahlungsverhalten der Steuerpflichtigen beeinflusst, 

wodurch sie nur bedingt planbar sind. Diese Unsicherheiten führen häufig zu Abweichungen zwischen 

geplantem und tatsächlichem Steueraufkommen und somit auch dem ordentlichen Ergebnis. 

 

 

Beschreibung Ansatz Rechnungsjahr Ergebnis Rechnungsjahr Vergleich Ansatz/Ergebnis

Steuern und ähnliche Abgaben 2.854.026,00 €               2.660.255,17 €                    193.770,83 €-                            

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 2.098.860,00 €               2.037.662,68 €                    61.197,32 €-                              

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 347.051,00 €                   352.808,82 €                       5.757,82 €                                

Sonstige Transfererträge -  €                                 -  €                                     -  €                                          

Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen 700.655,00 €                   699.711,94 €                       943,06 €-                                    

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 679.190,00 €                   661.232,52 €                       17.957,48 €-                              

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.499,00 €                     114.639,33 €                       35.140,33 €                              

Zinsen und ähnliche Erträge 100,00 €                           256,35 €                               156,35 €                                    

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg. -  €                                 2.834,00 €                           2.834,00 €                                

Sonstige ordentliche Erträge 71.500,00 €                     84.321,21 €                         12.821,21 €                              

= Ordentliche Erträge 6.830.881,00 €               6.613.722,02 €                   217.158,98 €-                            

+ Steuern und ähnliche Abgaben

+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

+ Sonstige Transfererträge

+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen

+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen

+ Zinsen und ähnliche Erträge

+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.

+ Sonstige ordentliche Erträge
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STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN 

Steuern sind Pflichtabgaben ohne individuelle Gegenleistung, die der Kommune Einnahmen 

sichern. Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewer-

besteuer, den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer, die Hun-

desteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. 

Im Jahr 2019 konnten Steuern in Höhe von 2.660.255,17 Euro eingenommen werden. Der 

Planansatz lag bei 2.854.026,00 Euro.  

 

ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN 

Zuweisungen und Zuwendungen sind Einnahmen, die eine Kommune von anderen öffentli-

chen oder privaten Stellen erhält, ohne dass eine direkte Gegenleistung erbracht werden 

muss. Zuweisungen stammen in der Regel von übergeordneten Gebietskörperschaften – etwa 

vom Land oder Bund – und dienen der Finanzierung bestimmter Aufgaben oder zur allgemei-

nen Deckung des Finanzbedarfs (z. B. Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzaus-

gleich). Zuwendungen hingegen sind zweckgebundene finanzielle Mittel, die meist für kon-

krete Projekte oder Maßnahmen gewährt werden, beispielsweise Fördermittel für den Bau 

einer Schule oder die Sanierung öffentlicher Einrichtungen. Im Jahresabschluss werden Zuwei-

sungen und Zuwendungen als Erträge ausgewiesen, sofern sie dem Haushaltsjahr wirtschaft-

lich zuzurechnen sind, und sind ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Finanzierungs-

struktur. 

Im Jahr 2019 ergeben sich bei der Gemeinde Bingen Zuweisungen und Zuwendungen in Höhe 

von 2.037.662,68 Euro. Das sind knapp 61 Tsd. Euro unter dem Planansatz 2019. 

 

ÖFFENTLICH-RECHTLICHE ENTGELTE 

Öffentlich-rechtliche Entgelte sind Einnahmen einer Kommune, die auf Grundlage von Geset-

zen, Satzungen oder Verwaltungsakten erhoben werden und eine Gegenleistung für be-

stimmte kommunale Leistungen oder die Nutzung öffentlicher Einrichtungen darstellen. Sie 

unterscheiden sich von Steuern, da ihnen stets eine konkrete Leistung der Kommune 
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gegenübersteht. Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen insbesondere Gebühren, Bei-

träge und besondere Entgelte. Gebühren werden beispielsweise für die Inanspruchnahme öf-

fentlicher Dienstleistungen (wie der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung) erho-

ben, während Beiträge oft zur anteiligen Finanzierung von Investitionen dienen, von denen 

die Bürger einen Vorteil haben (etwa Straßen- oder Kanalbaubeiträge). Es handelt sich hierbei 

um Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und stellen eine wichtige Einnahmequelle 

der Kommune dar. 

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betragen 699.711,94 Euro und entsprechen damit fast exakt dem 

festgelegten Planansatz. 

 

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE 

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Einnahmen, die eine Kommune aufgrund von zivil-

rechtlichen Verträgen erzielt. Sie entstehen, wenn die Kommune Leistungen oder Güter auf 

Grundlage des Privatrechts anbietet und hierfür Entgelte erhält – beispielsweise aus der Ver-

mietung kommunaler Einrichtungen wie der Sandbühlhalle. Im Gegensatz zu öffentlich-recht-

lichen Entgelten beruhen privatrechtliche Leistungsentgelte nicht auf hoheitlicher Grundlage, 

sondern auf vertraglicher Vereinbarung.  

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte schließen im Jahr 2019 mit 661.232,52 Euro ab und 

liegen damit leicht unter dem Planansatz von 679.190 Euro. 

 

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN 

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Erträge, die entstehen, wenn einer Kommune 

Aufwendungen ersetzt oder anteilig erstattet werden. Kostenerstattungen beziehen sich da-

bei auf Fälle, in denen eine Kommune Ausgaben zunächst für eine andere Körperschaft, Orga-

nisation oder Person getragen hat und diese später ganz oder teilweise ersetzt bekommt – 

etwa bei der Erstattung von Personal- oder Sachkosten durch andere Behörden. Kostenumla-

gen hingegen treten auf, wenn mehrere kommunale Einrichtungen oder Verwaltungseinhei-

ten gemeinsam Kosten tragen und diese anteilig nach einem festgelegten Schlüssel verteilt 
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werden. Beide Positionen dienen der verursachungsgerechten Verteilung von Aufwendungen 

und werden als Erträge aus internen oder externen Leistungsbeziehungen erfasst. 

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen mit 114.639,33 Euro über dem Plan, so-

dass im Vergleich zum Plan ein Mehrertrag von 35.140,33 Euro erzielt wurde. 

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden Mehrerträge erzielt, da das 

Baugebiet „Hinter dem Sportplatz“ fertiggestellt wurde und für jeden Bauplatz eine Zisterne 

errichtet wurde. Die Kosten von jeweils 5.000 Euro pro Zisterne wurden von den Käufern über-

nommen. Diese Einnahmen in Höhe von insgesamt 50.000 Euro werden als Kostenerstattun-

gen erfasst und konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019 noch nicht berücksichtigt 

werden, da der Bau der Zisternen und somit die entsprechende Kostenerstattung durch den 

Käufer zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannt war. 

 

FINANZERTRÄGE 

Finanzerträge sind im kommunalen Jahresabschluss Erträge, die aus der Anlage und Verwal-

tung des kommunalen Finanzvermögens entstehen. Sie umfassen insbesondere Zinsen aus 

Geldanlagen, Erträge aus Beteiligungen an Unternehmen, Dividenden, Gewinnabführungen 

sowie sonstige Erträge aus Finanztransaktionen. Finanzerträge spiegeln somit die Ertragskraft 

des kommunalen Kapitalvermögens wider und können sowohl aus kurzfristigen als auch aus 

langfristigen Finanzanlagen resultieren. Sie werden in der Ergebnisrechnung als eigene Er-

tragsart ausgewiesen und tragen – neben den laufenden Verwaltungserträgen – zur Finanzie-

rung der kommunalen Aufgabenerfüllung bei.  

Die Zinsen und ähnlichen Erträge ergeben im Jahr 2019 256,35 Euro.  

Im Jahr 2019 war das Zinsniveau insgesamt sehr niedrig. Daher konnten aus Geldanlagen keine 

hohen Zinserträge erzielt werden, was der allgemeinen Entwicklung auf dem Finanzmarkt ent-

sprach. 
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AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN  

Aktivierte Eigenleistungen sind selbst erstellte Vermögensgegenstände, die von der Kommune 

mit eigenen Mitteln – also durch den Einsatz eigener Arbeitskräfte, Maschinen und Materia-

lien – hergestellt und in der Bilanz aktiviert werden. Sie stellen keine laufenden Erträge aus 

dem Verwaltungshandeln dar, sondern erhöhen den Wert des Anlagevermögens, da durch die 

Eigenleistung ein neuer Vermögensgegenstand entsteht oder ein bestehender verbessert 

wird, zum Beispiel bei der Mithilfe des Bauhofs beim Bau von Infrastrukturvermögen. Der ak-

tivierte Betrag entspricht den aktivierungsfähigen Herstellungskosten und wird in der Ergeb-

nisrechnung als Ertrag ausgewiesen, um die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der 

Eigenleistung entstanden sind, zu neutralisieren.  

Die aktivierten Eigenleistungen sind ohne Planansatz und weisen im Ergebnis einen Wert von 

2.834 Euro auf. 

Die aktivierte Eigenleistung im Jahr 2019 ergibt sich daraus, dass bei der Erstellung der 

Schmidl-Siedlung bzw. der Wasserversorgung dieser Straße ein Fahrzeug des Bauhofs einge-

setzt wurde. Die dabei entstandenen inneren Verrechnungen waren der Anlage als Herstel-

lungskosten der Wasserversorgung zuzuordnen und wurden daher als aktivierte Eigenleistung 

erfasst und entsprechend als Ertrag ausgewiesen. 

 

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE 

Sonstige ordentliche Erträge sind im kommunalen Jahresabschluss alle Erträge, die nicht ein-

deutig einer der Hauptkategorien wie Zuweisungen, Entgelte, Kostenerstattungen oder Finan-

zerträge zugeordnet werden können, aber dennoch regelmäßig im Rahmen der gewöhnlichen 

Verwaltungstätigkeit anfallen. Hierzu zählen beispielsweise Erträge aus dem Verkauf von be-

weglichem Vermögen, Konzessionsabgaben oder Netznutzungsentgelte, soweit sie dem lau-

fenden Betrieb zuzurechnen sind. Sie werden als Teil der ordentlichen Erträge ausgewiesen 

und tragen damit zur Darstellung des wirtschaftlichen Ergebnisses der gewöhnlichen kommu-

nalen Tätigkeit bei.  
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Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 84.321,21 Euro und liegen damit 12.821,21 Euro 

über dem Planansatz von 71.500,00 Euro.  

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich im Jahr 2019 zu rund 80 % aus Konzessionsab-

gaben und Netznutzungsentgelten zusammen.   



21 

AUFWAND 
 

Die ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2019 liegen mit 6.558.648,45 Euro um 317.240,55 Euro un-

ter dem Planansatz von 6.875.889,00 Euro.  

Die größte Abweichung ergibt sich im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, 

diese sind oft auf Einsparungen durch geringeren Leistungsbedarf, verzögerte Auftragsvergaben oder 

effizientere Vertragsgestaltungen zurückzuführen. 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL- UND VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN 

Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Bereich der kommunalen Aufwendungen 

die Kosten, die für die Beschäftigten der Kommune anfallen. Dazu gehören insbesondere die 

Gehälter und Löhne der Mitarbeiter sowie die Beiträge zur Sozialversicherung und andere Per-

sonalnebenkosten. Diese Aufwendungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Verwaltungs- 

Beschreibung Ansatz Rechnungsjahr Ergebnis Rechnungsjahr Vergleich Ansatz/Ergebnis

Personalaufwendungen 2.255.006,00 €-               2.200.956,38 €-                    54.049,62 €                              

Versorgungsaufwendungen -  €                                 -  €                                     -  €                                          

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.353.226,00 €-               1.063.426,81 €-                    289.799,19 €                            

Abschreibungen 810.000,00 €-                   857.603,18 €-                       47.603,18 €-                              

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.266,00 €-                     10.810,51 €-                         455,49 €                                    

Transferaufwendungen 2.086.971,00 €-               2.075.172,71 €-                    11.798,29 €                              

Sonstige ordentliche Aufwendungen 359.420,00 €-                   350.678,86 €-                       8.741,14 €                                

= Ordentliche Aufwendungen 6.875.889,00 €-               6.558.648,45 €-                   317.240,55 €                            

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Abschreibungen

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen
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und Dienstleistungsbetriebs einer Kommune, da sie die personellen Ressourcen sicherstellen, 

die für die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben notwendig sind. 

Die Aufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen ergeben im Jahr 2019 rund 

2.200.956,38 Euro.  

 

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im kommunalen Bereich die Kosten, die 

durch den Einsatz von Materialien, Waren, externen Dienstleistungen und sonstigen betrieb-

lichen Leistungen entstehen. Dazu zählen beispielsweise Ausgaben für Bürobedarf, Energie- 

und Wasserversorgung, Reparaturen, Reinigung, externe Beratungsleistungen sowie Vertrags- 

und Dienstleistungsvergütungen. Diese Aufwendungen sind notwendig, um den laufenden Be-

trieb und die kommunalen Aufgaben reibungslos zu gewährleisten und stellen einen wesent-

lichen Teil der ordentlichen Ausgaben einer Kommune dar. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 1.063.426,81 Euro und liegen da-

mit 289.799,19 Euro unter dem Planansatz von 1.353.226,00 Euro.  

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen deutlich unter dem Planansatz, da 

ursprünglich konsumtive Ausgaben im Bereich der Schule eingeplant waren, die gemäß dem 

Bilanzierungsleitfaden jedoch als investiv zu behandeln waren. Dadurch erfolgte eine entspre-

chende Umgliederung der Mittel, sodass es sich im Wesentlichen um eine Verschiebung vom 

konsumtiven in den investiven Bereich handelt und die Aufwendungen der Sach- und Dienst-

leistungen im konsumtiven Bereich im Jahr 2019 geringer ausfallen als geplant. 

 

ABSCHREIBUNGEN 

Abschreibungen sind im kommunalen Jahresabschluss planmäßige Wertminderungen des An-

lagevermögens, die den Werteverzehr von Gebäuden, Fahrzeugen, technischen Anlagen und 

anderen langfristigen Vermögensgegenständen abbilden. Sie spiegeln die Abnutzung, Alte-

rung oder technische Überholung wider und verteilen die Anschaffungs- oder Herstellungs-

kosten über die erwartete Nutzungsdauer. Abschreibungen stellen keine tatsächlichen 
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Auszahlungen dar, sondern dienen der realistischen Abbildung des Vermögenswertes und der 

periodengerechten Erfolgsermittlung. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Aufwendungen 

und beeinflussen das Jahresergebnis sowie die Bemessung der finanziellen Leistungsfähigkeit 

der Kommune. 

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2019 auf 857.603,18 Euro und liegen damit 

47.603,18 Euro über dem Planansatz.  

Im Bereich der Abschreibungen ergaben sich im Haushaltsjahr 2019 Mehraufwendungen in 

Höhe von rund 47.000 Euro gegenüber dem Planansatz. Bei der Haushaltsplanung 2019 wurde 

die Kostenstelle 262000 Bingen Mitte (Musikpflege) mit Abschreibungen in Höhe von ca. 

17.500 Euro versehentlich nicht berücksichtigt, was zu einer großen Abweichung zwischen 

Plan und Ergebnis führt. Darüber hinaus fielen im Bereich der Abwasserkanäle rund 15.000 

Euro und im Bereich der Straßen rund 20.000 Euro höhere Abschreibungen an als ursprünglich 

veranschlagt. Bereits im Haushalt 2019 wurde darauf hingewiesen, dass insbesondere im Be-

reich der Straßen der detaillierte Anlagenachweis noch nicht vollständig aufgebaut war und 

sich die Abschreibungswerte daher verändern können. Zudem wurde allgemein im Zusam-

menhang mit der anstehenden Eröffnungsbilanz darauf verwiesen, dass die Abschreibungen 

lediglich als Richtwerte zu betrachten sind, da noch nicht alle Anlagegüter vollständig im Fi-

nanzwesen integrierten waren und sich im Zuge der weiteren Datenaufbereitung noch Ände-

rungen / höhere Abschreibungen ergeben können. 

 

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen umfassen die Kosten, die durch die Aufnahme von Kredi-

ten und Darlehen entstehen. Dazu zählen insbesondere Zinszahlungen für langfristige und 

kurzfristige Finanzierungen. Diese Aufwendungen spiegeln die Finanzierungskosten der Kom-

mune wider und sind ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Verschuldungssituation und 

der finanziellen Stabilität.  

Die Zinsen betrugen im Jahr 2019 10.810,51 Euro und weichen nur leicht vom Planansatz mit 

11.266,00 Euro ab. 
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TRANSFERAUFWENDUNGEN 

Transferaufwendungen sind Ausgaben, die die Kommune ohne direkte Gegenleistung an an-

dere Gebietskörperschaften, Organisationen, Vereine oder Privatpersonen leistet. Dazu zäh-

len beispielsweise Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Fördermittel an Vereine, Zahlungen im 

Rahmen sozialer Sicherungssysteme oder Umlagen an höhere Verwaltungsebenen. Trans-

feraufwendungen dienen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und der Unterstützung Dritter 

und sind ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Finanzierungstätigkeit. Sie wirken sich 

unmittelbar auf das Jahresergebnis aus und sind häufig durch gesetzliche oder satzungsmä-

ßige Vorgaben bestimmt. 

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 2.075.172,71 Euro und liegen damit nur gering-

fügig – um 11.798,29 Euro – unter dem Planansatz von 2.086.971,00 Euro. Diese vergleichs-

weise kleine Abweichung zeigt eine weitgehend planmäßige Entwicklung der Ausgaben für 

Zuschüsse und finanzielle Leistungen an Dritte im Rahmen der kommunalen Aufgabenwahr-

nehmung. 

 

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN 

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen im kommunalen Jahresabschluss alle laufen-

den Ausgaben, die nicht direkt den klassischen Aufwandsarten wie Personal-, Sach- oder 

Transferaufwendungen zugeordnet werden können. Dazu zählen beispielsweise Verluste aus 

dem Abgang von Vermögensgegenständen, Abschreibungen auf Forderungen oder sonstige 

betriebliche Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen.  

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 350.678,86 Euro und liegen damit um 

8.741,14 Euro unter dem Planansatz von 359.420,00 Euro.  

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fielen im Jahr 2019 unter anderem Kosten 

im Zuge der Kommunalwahl mit ca. 66.000 Euro, Versicherungskosten in Höhe von ca. 110.000 

Euro, der Forstverwaltungsbeitrag und weitere Kosten im Rahmen der Forstwirtschaft mit 

knapp 12.000 Euro an. Außerdem fließen hier Fundtierkosten (10.600 Euro), Umlagevoraus-

zahlungen (45.600 Euro), Feuerwehrentschädigungen (5.700 Euro), Mitgliedsbeiträge (7.700 

Euro) und weiter Kosten die den laufenden Betrieb betreffen an.  
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AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN 
 

Nach § 2 Abs. 2 GemHVO können Erträge und Aufwendungen dem „außerordentlichen Be-

reich“ zugeordnet werden, wenn sie außerhalb der gewöhnlichen und regelmäßigen Verwal-

tungstätigkeit liegen und daher nicht dem normalen Geschäftsbetrieb zuzuordnen sind. 

Außerordentliche Erträge entstehen beispielsweise durch den Verkauf von nicht mehr benö-

tigtem Anlagevermögen, durch Entschädigungszahlungen, Rückerstattungen oder Einmaler-

löse, die ungewöhnlich und unregelmäßig sind. Sie erhöhen das Jahresergebnis und werden 

gesondert ausgewiesen, um die Vergleichbarkeit der laufenden Ergebnisse nicht zu verzerren. 

Außerordentliche Aufwendungen umfassen hingegen außergewöhnliche Belastungen wie 

Schadensersatzleistungen, Verluste aus Katastrophen oder größere Wertberichtigungen, die 

ebenfalls nicht regelmäßig auftreten. Auch diese Aufwendungen werden getrennt von den 

ordentlichen Aufwendungen dargestellt, um die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähig-

keit der Kommune besser abzubilden. 

Die gesonderte Erfassung außerordentlicher Erträge und Aufwendungen sorgt für Transpa-

renz und ermöglicht eine realistischere Beurteilung der kommunalen Finanzlage, da diese au-

ßergewöhnlichen Posten das Ergebnis einmalig beeinflussen und nicht Teil der laufenden Ver-

waltungstätigkeit sind. 

Laut dem Bilanzierungsleitfaden Baden-Württemberg dürfen in den außerordentlichen Be-

reich nur Erträge und Aufwendungen eingestellt werden, die ungewöhnlich, selten und wie 

bereits genannt außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs der Kommune liegen. Dabei 

müssen diese Vorgänge sowohl in ihrer Art als auch in ihrem Entstehungszeitpunkt klar von 

den ordentlichen Geschäftsvorfällen abgrenzbar sein. Die strenge Definition soll sicherstellen, 

dass der außerordentliche Bereich nur zur Darstellung wirklich außergewöhnlicher Ereignisse 

genutzt wird, um die Transparenz und Vergleichbarkeit der kommunalen Jahresabschlüsse zu 

gewährleisten. 

Im Jahr 2019 gab es keine außerordentlichen Aufwendungen, sondern nur außerordentliche 

Erträge (71.293,79 Euro). Ein Großteil dieser Erträge entstand durch die Auflösung eines dop-

pelt eingebuchten Sonderpostens im Zusammenhang mit der Sanierung der Grundschule 
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Bingen. Aufgrund eines Buchungsfehlers musste der überzählige Zuschuss zum 31.12.2019 

ausgebucht werden, was zu außerordentlichen Erträgen in Höhe von 47.865,83 Euro führte. 

Diese Erträge sind einmalig und entstehen aus außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen außer-

halb der normalen kommunalen Tätigkeit. Dieser Vorgang erhöht das Eigenkapital und korri-

giert damit den „falschen“ Basiskapitalwert der Eröffnungsbilanz. 
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6. GESAMTFINANZRECHNUNG 

Die Finanzrechnung gemäß §§ 50 und 51 GemHVO bildet sämtliche Zahlungsströme eines 

Haushaltsjahres ab. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen in vier Bereiche gegliedert:  

laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit sowie den haus-

haltsunwirksamen Bereich. Der Gesamtsaldo dieser Bereiche führt zu einer Veränderung der 

Bilanzposition "Liquide Mittel". Einzahlungen werden in der Kontenklasse 6, Auszahlungen in 

der Kontenklasse 7 erfasst. Nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle – wie etwa Rückstellun-

gen oder Abschreibungen – dürfen in der Regel nicht über die Finanzrechnung dargestellt wer-

den. Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach Anlage 21 der Verwaltungsvorschrift 

zum Produkt- und Kontenrahmen, veröffentlicht am 22.02.2023 im Gemeinsamen Amtsblatt 

des Landes Baden-Württemberg. 

Der Endbestand an Zahlungsmitteln von 1.298.805,78 Euro in der Finanzrechnung ent-

spricht dem Saldo der tagesabschlussrelevanten Bankkonten:  
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6.1 ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG 
 

Die Finanzrechnung stellt im kommunalen Jahresabschluss die Zahlungsströme der Kommune 

dar und gliedert sich in vier wesentliche Bereiche:  

 

EIN- UND AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden anstelle der ordentlichen 

Ergebnisfinanzierung den Teil der Finanzrechnung ab, der die zahlungswirksamen Vorgänge 

aus dem laufenden Verwaltungs- und Betriebshaushalt darstellt. Dabei werden sämtliche Ein-

nahmen und Ausgaben berücksichtigt, die im Rahmen der regulären kommunalen Aufgaben 

entstehen, wie zum Beispiel Steuereinnahmen, Gebühren, Personalkosten und Sachausgaben. 

Diese Position gibt somit einen Überblick über die tatsächlichen Zahlungsflüsse aus dem ope-

rativen Geschäft der Kommune und ist wichtig für die Beurteilung der kurzfristigen Liquidität 

und der finanziellen Stabilität im laufenden Betrieb. 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        6.217.743,47 EUR  

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      - 5.645.490,41 EUR  

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung            572.253,06 EUR  

 

INVESTITIONSTÄTIGKEITEN 

Die Investitionstätigkeit zeigt alle Ein- und Auszahlungen, die mit größeren Anschaffungen o-

der dem Verkauf von wichtigen Vermögenswerten, wie Gebäuden oder Fahrzeugen, zusam-

menhängen.  

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten          21.697,00 EUR  

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten                - 565.102,40 EUR  

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten          - 543.405,40 EUR  
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Vom geplanten Investitionsvolumen für das Jahr 2019 von 1.428.842 Euro konnten nicht alle 

Investitionen umgesetzt werden. Insgesamt wurden Auszahlungen für Investitionstätigkeit in 

Höhe von 565.102,40 Euro getätigt. 

Von den ursprünglich geplanten 821.400 Euro an Zuweisungen konnten nur 21.697 Euro tat-

sächlich realisiert werden. 

Nachfolgend die Investitionsansätze, -einzahlungen und -auszahlungen im Vergleich detailliert 

aufgelistet:  

Nr. Produkt-

gruppe 

Investiti-

ons-Nr. 

Investitionsmaßnahme Auszahlungen 2019 in € Einzahlungen 2019 in € 

Plan  Ergebnis  Plan  Ergebnis  

1 1114 I-1114-450 Rathausneubau 300.000,00 66.166,60 32.000,00 0,00 

2 1125 keine Einz. aus der Veräußerung 

von bew. Vermögen 

  0,00 600,00 

3 1125 I-1125-230 Fuhrpark – Greifergabel Rad-

lader 

2.800,00 0,00   

4 1125 I-1125-225 Bauhof – Ersatzbesch. Mulch-

vors. 

5.500,00 6.235,30   

5 1125 I-1125-770 Neubau Überdachung Gerä-

telager 

20.000,00 25.287,50   

6 1133 I-1133-302 Bauplatzverk. Sigmaringer 

Straße 

0,00 0,00 135.000,00 0,00 

7 1133 I-1133-388 Grundstücksverkehr allge-

mein 

4.000,00 19.741,76   

8 1260 I-1260-013 Feuerwehr – Besch. Absturz-

sicher. 

17.000,00 0,00   

9 1270 I-1270-908 DRK Bingen – Zuschuss Fahr-

zeug 

12.300,00 9.929,69   

10 2110 I-2110-021 Grundschule – neuer Server 6.000,00 3.686,62   

11 2110 I-2110-200 Alarmanlage 0,00 1.576,75   

12 2110 I-2110-421 Grundschule – Brand- u. 

Schallsch. 

490.000,00 18.916,88 270.000,00 0,00 

13 2110 I-2110-422 Grundschule- Neugestalt. 

Schulhof 

50.000,00 63.363,78 80.000,00 0,00 

14 2620 I-2620-901 Vereinszuschüsse – Instru-

mente 

2.200,00 0,00   

15 3650 I-3650-301 Grunderwerb Außengelände 0,00 1.667,44   

16 3650 I-3650-464 Kinderhaus neuer Außen-

spielber. 

13.000,00 18.653,90   
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Nr. Produkt-

gruppe 

Investiti-

ons-Nr. 

Investitionsmaßnahme Auszahlungen 2019 in € Einzahlungen 2019 in € 

Plan Ergebnis Plan Ergebnis 

17 4210 I-4210-909 Vereinszuschüsse – Schützen-

haus 

53.000,00 50.000,00   

18 4241 I-4241-005 Kühlzelle Sandbühlhalle 9.000,00 7.195,00   

19 5330 I-5330-415 Wasserversorgung – Zeit-

blomstr. 

54.000,00 8.456,37   

20 5330 I-5330-428 Wasserversorgung - Hopfen-

gärten 

15.000,00 438,99   

21 5330 I-5330-088 Wasserversorgung - Erwerb 

bewegl. Vermögen 

0,00 955,00   

22 5330 I-5330-800 Tiefbau Wasserversorgung 0,00 11.116,60   

23 5330 I-5330-801 Wasserversorgung – Zu-

schuss ZV 

4.000,00 3.846,04   

24 5330 I-5330-425 Wasserversorgung – Aleman-

nenweg 

0,00 7.837,75   

25 5340 I-5340-250 Fernwärmeversorgung Blitz-

schutz 

2.500,00 0,00   

26 5360 I-5360-860 DSL-Hochberg Beteiligung 0,00 18.377,82   

27 5380 I-5380-415 Abwasserbes. – Zeitblomstr. 54.000,00 18.308,14   

28 5380 I-5380-425 Abwasserbes. - Alemannen-

weg 

0,00 -3.361,88   

29 5380 I-5380-428 Abwasserbes. – Lammareal 15.000,00 3.497,60   

30 5380 I-5380-270 Abwasserbes. – Störmelder 

PW 

7.000,00 0,00   

31 5380 I-5380-807 Abwasserbes. – Zuschuss AZV 22.042,00 16.000,00   

32 5410 Keine Verkehrsausstattung Stra-

ßenbel. 

0,00 18.288,42   

33 5410 I-5410-415 Straßenbau – Zeitblomstr.  143.000,00 117.780,77 300.000,00 28.075,27 

34 5410 I-5410-427 Straßenbau – Römerstr. 38.000,00 1.622,92   

35 5410 I-5410-428 Straßenbau – Lammareal 30.000,00 6.300,00   

36 5410 I-541X-415 Straßenbau – Zeitblomstr. 19.000,00 9.161,75 0,00 21,73 

37 5410 I-5410-670 Tiefbau Straßenbeleucht. 

allg. 

  0,00 -7.000,00 

38 5510 I-5510-255 Spielplätze – neue Spielge-

räte 

15.000,00 2.840,82   

39 5530 I-5530-007 Bestattungswesen - Sargwa-

gen 

2.000,00 0,00   

40 5530 I-5530-075 Bestattungswesen - Erdboh-

rer 

3.500,00 0,00   

41 5530 I-5530-405 Neubau Baumhain 0,00 4.213,07   

 



33 

Nr. Produkt-

gruppe 

Investiti-

ons-Nr. 

Investitionsmaßnahme Auszahlungen 2019 in € Einzahlungen 2019 in € 

Plan Ergebnis Plan Ergebnis 

42 5530 I-5530-406 Bestattungswesen - Wege-

bau 

20.000,00 0,00   

43 5550 I-5550-386 Grundstücksgeschäfte Forst 0,00 27.001,00   

 Gesamt 1.428.842,00 565.102,40 821.400,00 21.697,00 

 Saldo Einzahl. – Auszahl. aus Investitionstätigkeit -863.739,60 -799.703,00 

 

Im Haushaltsjahr 2019 kam es bei mehreren Investitionsmaßnahmen zu deutlichen Abwei-

chungen zwischen den geplanten und den tatsächlich ausgeführten Zahlungen. 

 

Nachfolgend die Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis 2019 kurz im Einzelnen erläutert: 

1. Rathausneubau: Von den geplanten 300.000 € wurden im Jahr 2019 nur rund 66.000 € aus-

gezahlt. Der Bau verzögerte sich, sodass größere Zahlungen erst in den Folgejahren anfallen. 

Gleich verhält es sich auch mit den Zuschüssen für den Rathausneubau. 

2. Das bestehende Anlagevermögen wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz ohne die Vergabe 

von Investitionsnummern erfasst. Im aktuellen Geschäftsjahr wurde nun ein vollständig abge-

schriebenes Anlagegut (Iseki Rasentraktor) veräußert. Durch diesen Verkauf ergibt sich eine 

nicht geplante Einzahlung, da der Verkaufserlös aus dem Abgang des Anlageguts stammt und 

somit nicht planbar war. 

3. Der ursprünglich geplante Erwerb einer Greifergabel für den Radlader des Bauhofs wurde 

nicht umgesetzt.  

4. Für den Bauhof wurde wie geplant ein Schlegelmulcher-Anbaugerät der Marke Agria ange-

schafft. Die veranschlagten Ausgaben beliefen sich auf 5.500 Euro, während die tatsächlichen 

Kosten 4.722,69 Euro betrugen. Zusätzlich wurde im Jahr 2019 ein neuer Rasenmäher zum 

Preis von etwa 1.512,61 Euro erworben, da dieser für die ordnungsgemäße Erfüllung der an-

fallenden Arbeiten in der Gemeinde erforderlich war.  
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5. Beim Neubau zur Überdachung des Gerätelagers kam es zu Mehrauszahlungen, da die ab-

gerechneten Leistungen der beauftragten Handwerksbetriebe teurer ausfielen als ursprüng-

lich veranschlagt. Die höheren Kosten resultierten insbesondere aus gestiegenen Material-

preisen und zusätzlichen Arbeitsaufwänden im Zuge der Bauausführung. 

6. Beim Bauplatzverkauf in der Sigmaringer Straße wurden keine Einzahlungen verzeichnet, 

da im Berichtszeitraum keine Grundstückverkäufe stattgefunden haben. Somit blieb der ge-

plante Erlös aus dem Bauplatzverkauf aus.  

7. Bei den ausgewiesenen Mitteln handelt es sich um Kassenausgabereste in Höhe von 17.000 

Euro aus dem Haushaltsjahr 2018. Diese stehen im Zusammenhang mit dem Erwerb des 

Grundstücks Hauptstraße 18/1 (ehemalige „Alte Schmitte“). 

8. Die geplante Beschaffung der Absturzsicherung für die Feuerwehr in Höhe von 17.000 Euro 

wurde im Jahr 2025 nicht umgesetzt. Somit entstanden keine entsprechenden Auszahlungen, 

und die vorgesehene Investition wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. 

9. Dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) Bingen wurden Investitionszuschüsse in Höhe von 

12.300 Euro für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die „Hilfe vor Ort“ eingeplant. Tat-

sächlich wurden lediglich 9.929,69 Euro abgerufen. Grundlage hierfür ist der Gemeinderats-

beschluss vom 18.12.2019, nach dem ein Zuschuss in Höhe von 30 % der Anschaffungskosten 

sowie 100 % der Ausstattungskosten des Fahrzeugs gewährt wird. 

10. Für den neuen Schulserver waren ursprünglich Mittel in höherer Höhe eingeplant, tatsäch-

lich wurden jedoch nur 3.686,62 Euro benötigt. Damit fielen die Leistungen günstiger aus als 

ursprünglich geplant. 

11. Es handelt sich um einen Kassenausgaberest aus dem Haushaltsjahr 2018. Nähere Erläu-

terungen hierzu sind dem Rechenschaftsbericht 2018, Abschnitt VI 3.c., Seite 31, zu entneh-

men. 

12. Bis zum Jahresende 2019 sind lediglich Planungskosten angefallen. Eine Umsetzung der 

Maßnahme erfolgte im genannten Zeitraum noch nicht. 
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13. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2018 im Wesentlichen umgesetzt; im Jahr 2019 

fielen lediglich Restarbeiten an. Die hierfür vorgesehene Ausgleichszahlung bzw. der Zuschuss 

in Höhe von rund 80.000 Euro wurde der Gemeinde im Jahr 2020 zugewiesen. Die abschlie-

ßende Abrechnung der Maßnahme wurde dem Gemeinderat in der Sitzung vom 25.05.2020 

zur Kenntnis gegeben (vgl. Gemeinderatsbeschluss vom 25.05.2020). 

14. Der Vereinszuschuss für neue Instrumente für den Musikverein Bingen wurde im Jahr 2019 

nicht abgerufen. 

15. Für den Grunderwerb der Außenfläche waren ursprünglich keine Mittel vorgesehen. Im 

Zuge des Neubaus der Zeitblomstraße kam es jedoch zu einem Tauschgeschäft von Grundstü-

cken. Dabei entstand keine Kaufpreiszahlung, da die getauschten Flächen preistechnisch weit-

gehend ausgeglichen waren. Die in der Übersicht ausgewiesenen Kosten resultieren aus-

schließlich aus Vermessungskosten dieses Tauschgeschäfts. 

16. Die Umzäunung des neuen Außenspielbereichs der Krippe fiel aufgrund zusätzlicher An-

forderungen an den Unfallschutz deutlich teurer aus als ursprünglich vorgesehen. 

17. Für den Neubau des Schützenhauses des Schützenvereins waren Investitionszuschüsse in 

Höhe von 53.000 Euro vorgesehen. Im Jahr 2019 wurde hiervon ein Betrag von 50.000 Euro 

abgerufen; der Restzuschuss wurde im Jahr 2020 ausgezahlt. Grundlage bildet der Gemeinde-

ratsbeschluss vom 18.02.2019. 

18. Auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 18.02.2019 wurde auf Wunsch der Ver-

eine eine Kühlzelle für die Sandbühlhalle vorgesehen. Für die Maßnahme waren Investitions-

kosten in Höhe von 9.000 Euro eingeplant; die tatsächlichen Kosten beliefen sich jedoch auf 

lediglich 7.195 Euro. 

19. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2018 im Wesentlichen durchgeführt, während anteilige 

Zahlungsflüsse im Jahr 2019 erfolgten. Die abschließende Abrechnung der Gesamtmaßnahme 

wurde 2020 erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt (vgl. Gemeinderatsbeschluss vom 

27.07.2025). 
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20. Im Jahr 2019 wurden die Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Erschließung der 

Bauplätze „Hopfengärten“ zur Auszahlung gebracht. Die vollständige Ausführung der Baumaß-

nahme / der Erschließung erfolgte im Jahr 2020. 

21. Der Kauf eines Standrohrs im Bereich der Wasserversorgung erfolgte ohne vorherigen 

Planansatz. 

22. Im Jahr 2018 wurde in der Lauchertstraße eine neue Wasserleitung gebaut. Hier handelt 

es sich um Kassenausgabereste aus 2018. 

23. Der Zuschuss an den Zweckverband Mittlere Lauchert wurde nahezu in Höhe des geplan-

ten Ansatzes ausgezahlt (gemäß des Abschlusses ZV WV Mittlere Lauchert). 

24. Im Jahr 2018 wurde die Wasserversorgungshaltung 357–358 im Alemannenweg saniert. 

Die Kosten hierfür stammen aus den Kassenausgaberesten des Jahres 2018. 

25. Die geplante Maßnahme zur Installation des Blitzschutzes für die Fernwärmeversorgung 

wurde nicht durchgeführt. 

26. Bei den Auszahlungen handelt es sich um nicht eingeplante Restzahlungen für die DSL-

Anbindung des Ortsteils Hochberg.  

27. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2018 im Wesentlichen durchgeführt, während anteilige 

Zahlungsflüsse im Jahr 2019 erfolgten. Die abschließende Abrechnung der Gesamtmaßnahme 

wurde 2020 erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt (vgl. Gemeinderatsbeschluss vom 

27.07.2025). 

28. Im Jahr 2018 wurde die Haltung des Kanals 357–358 im Alemannenweg saniert. Die Kosten 

hierfür stammen aus den Kassenausgaberesten des Jahres 2018. 

29. Im Jahr 2019 wurden die Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Erschließung der 

Bauplätze „Hopfengärten“ zur Auszahlung gebracht. Die vollständige Ausführung der Baumaß-

nahme / der Erschließung erfolgte im Jahr 2020. 

30. Für das Jahr 2019 waren Mittel in Höhe von 7.000 Euro für Störmelder in den Pumpwerken 

vorgesehen. Diese Maßnahme wurde jedoch nicht umgesetzt. 
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31. Für das Jahr 2019 war ein Zuschuss an den Abwasserzweckverband in Höhe von 22.042 

Euro vorgesehen. Tatsächlich wurden jedoch nur 16.000 Euro ausgezahlt. Die Höhe der Zah-

lungen ist nicht immer exakt planbar, sondern hängt von den Investitionstätigkeiten des AZV 

ab. 

32. Der Bau bzw. die Verlegung der Straßenbeleuchtung zum Friedhof Hochberg erfolgte im 

Zuge einer privaten Maßnahme im Jahr 2018. Die Restabrechnung erfolgte in 2019. 

33. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2018 im Wesentlichen durchgeführt, während anteilige 

Zahlungsflüsse im Jahr 2019 erfolgten. Die abschließende Abrechnung der Gesamtmaßnahme 

wurde 2020 erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt (vgl. Gemeinderatsbeschluss vom 

27.07.2025). 

34. Der Bau der Neubau des Gehwegs in der Römerstraße hat sich zeitlich verzögert (Bau er-

folgte im Jahr 2020), weshalb die bisherigen Ausgaben unterhalb des ursprünglich veran-

schlagten Planansatzes liegen und lediglich Vermessungsleitungen und den Grunderwerb be-

inhalten.  

35. Im Jahr 2019 wurden die Planungsleistungen im Zusammenhang mit der Erschließung der 

Bauplätze „Hopfengärten“ zur Auszahlung gebracht. Die vollständige Ausführung der Baumaß-

nahme / der Erschließung erfolgte im Jahr 2020. 

36. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2018 im Wesentlichen durchgeführt, während anteilige 

Zahlungsflüsse im Jahr 2019 erfolgten. Die abschließende Abrechnung der Gesamtmaßnahme 

wurde 2020 erstellt und dem Gemeinderat vorgestellt (vgl. Gemeinderatsbeschluss vom 

27.07.2025). 

37. Der Bau bzw. die Verlegung der Straßenbeleuchtung zum Friedhof Hochberg erfolgte im 

Zuge einer privaten Maßnahme im Jahr 2018. Die Restabrechnung erfolgte in 2019. 

38. Beim Spielplatz in der Römerstraße wurde im Jahr 2019 lediglich der Sandkasten erneuert, 

wofür 2.840,82 Euro aufgewendet wurden. Der ursprünglich veranschlagte Planansatz wurde 

damit nicht vollständig ausgeschöpft. Verschiedene weitere Anschaffungen wurden unter ge-

ringwertigem Vermögen verbucht und daher nicht investiv, sondern konsumtiv abgebildet. 
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39. / 40. Der unter der Produktgruppe 5530 geplante Sargwagen sowie der Erdbohrer wurden 

im Jahr 2019 nicht angeschafft. 

41. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr abgerechnet worden. Es handelt sich hier lediglich 

um verzögerte Schlusszahlungen. 

42. Die Maßnahme verzögerte sich, der Baubeginn erfolgte erst im Jahr 2020. 

43. Im Zuge der Flurbereinigung musste die Gemeinde Bingen unvorhergesehene Ausgleichs-

zahlung für die der Gemeinde zugewiesenen Waldflächen leisten. Für diese Zahlung war im 

Haushaltsplan kein Ansatz vorgesehen. 

Insgesamt zeigt sich, dass sich viele Investitionen zeitlich verschoben haben. Dadurch liegen 

die tatsächlichen Auszahlungen 2019 mit rund 565.000 € deutlich unter dem geplanten Volu-

men von 1,43 Mio. €. Auch die Einzahlungen blieben mit etwa 22.000 € weit hinter dem Ansatz 

von 821.000 € zurück. 

 

FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN  

Finanzierungstätigkeiten in der Gesamtfinanzrechnung umfassen alle Vorgänge, die mit der 

Aufnahme und Rückzahlung von Kapital zusammenhängen. Dazu gehört beispielsweise die 

Aufnahme von Krediten, sowie die Tilgung von Schulden und die Ausschüttung von Dividen-

den. Ziel der Finanzierungstätigkeiten ist es, die Liquidität des Unternehmens sicherzustellen 

und das Kapital für Investitionen und den laufenden Geschäftsbetrieb bereitzustellen.  

Im Jahr 2019 wurden keine neuen Kredite aufgenommen. Es erfolgten lediglich Tilgungszah-

lungen in Höhe von 76.066,36 Euro. 

Banken Tilgung in 2019 Euro 

DG HYP 24.286,36 Euro 

Hohenzollerische Landesbank 30.000,00 Euro 

Landesbank Baden-Württemberg 21.780,00 Euro 

 76.066,36 Euro 
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HAUSHALTSUNWIRKSAME EIN- UND AUSZAHLUNGEN 

Nicht alle Geldbewegungen einer Gemeinde wirken sich direkt auf das Ergebnis des Haushalts 

aus. Haushaltunwirksame Einzahlungen und Auszahlungen sind Zahlungen, die zwar tatsäch-

lich erfolgen, aber den Haushaltsplan selbst nicht verändern. Sie haben also keinen Einfluss 

darauf, ob der Haushalt „besser“ oder „schlechter“ abschneidet. 

Beispiele dafür sind reine Geldverschiebungen innerhalb der Gemeinde, wie etwa Umbuchun-

gen zwischen verschiedenen Konten, Rückzahlungen von Darlehen oder durchlaufende Gel-

der, die die Gemeinde lediglich treuhänderisch verwaltet (Beispielsweise Gelder des Dorffes-

tes) und anschließend weiterleitet. Solche Zahlungen werden zwar in der Finanzrechnung er-

fasst, gelten aber nicht als „haushaltswirksam“, weil sie keine echte Einnahme oder Ausgabe 

im Sinne der kommunalen Aufgabenerfüllung darstellen. 

Kurz gesagt: Haushaltunwirksame Ein- und Auszahlungen sind Finanzbewegungen ohne Ein-

fluss auf das eigentliche Jahresergebnis der Gemeinde. 

 

Durch diese vier Bereiche bietet die Finanzrechnung einen umfassenden Überblick über die 

tatsächlichen Geldbewegungen und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune. 

Insgesamt ergibt sich durch die oben genannten Salden eine Erhöhung des Zahlungsmittelbe-

standes von 72.441,92 Euro gegenüber dem Vorjahr. Zum Ende des Jahres 2019 beträgt der 

Zahlungsmittelbestand somit 1.298.805,78 Euro. 
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7. DIE TEILHAUSHALTE 
 

GLIEDERUNG DES GESAMTHAUSHALTS IN TEILHAUSHALTE 
 

Die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen werden auf Teilhaushaltsebene erstellt. Grund-

lage dafür sind die Anlagen 23 und 24.1 der Verwaltungsvorschrift zum Produkt- und Konten-

rahmen (VwV Produkt- und Kontenrahmen), die am 22.02.2023 im Gemeinsamen Amtsblatt 

des Landes Baden-Württemberg veröffentlicht wurde. 

In den Teilergebnisrechnungen werden neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen 

auch interne Leistungen sowie kalkulatorische Zinsen ausgewiesen. 

Die Teilfinanzrechnungen zeigen sowohl den anteiligen Zahlungsmittelüberschuss oder -be-

darf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die Ein- und Auszahlungen für Investiti-

onen. Außerdem wird daraus der Gesamtsaldo gebildet. 

Zusätzlich ist ein Planvergleich nach § 51 Abs. 2 GemHVO durchzuführen. 
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TEILHAUSHALT 1 – INNERE VERWALTUNG 

Der Teilhaushalt 1 umfasst die zentralen Aufgaben der allgemeinen Verwaltung, also die Steu-

erung und Organisation der gesamten Gemeindeverwaltung. Dazu gehören unter anderem 

die Leitung und Planung, die Finanzverwaltung, das Personalwesen sowie die IT- und Service-

leistungen. Der Teilhaushalt 1 bildet somit die Grundlage für eine funktionierende Verwal-

tungsarbeit und stellt sicher, dass die übergeordneten Ziele der Kommune effizient umgesetzt 

werden können. 

 

Produktbereich 11  11.10  Steuerung  

11.14  Zentrale Funktionen  

11.20  Organisation und EDV  

11.22  Finanzverwaltung / Kasse  

11.24  Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement  

11.25  Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  

11.33  Grundstücksverkehr, -verwaltung 
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TEILERGEBNISRECHNUNG THH 1 – INNERE VERWALTUNG 
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TEILFINANZRECHNUNG THH 1 – INNERE VERWALTUNG 
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TEILERGEBNISRECHNUNGEN UND TEILFINANZRECHNUNGEN DES THH 1 

(PRODUKTGRUPPEN- UND KOSTENSTELLEN-EBENE) 
 

 



45 
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47 

 



48 

 



49 
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51 

 



52 



53 

 



54 



55 



56 



57 



58 

 



59 



60 
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TEILHAUSHALT 2 – SICHERHEIT UND ORDNUNG 

Der Teilhaushalt 2 umfasst den Aufgabenbereich Sicherheit und Ordnung. Dazu zählt insbe-

sondere die öffentliche Sicherheit, der Brandschutz und Rettungsdienst, der Katastrophen-

schutz sowie die Aufgaben des Ordnungsamts. Ziel dieses Teilhaushalts ist es, den Schutz der 

Bevölkerung sicherzustellen, Gefahren abzuwehren und ein geordnetes, sicheres Zusammen-

leben in der Gemeinde zu gewährleisten.  

 

Produktbereich 12   12.20 Ordnungswesen 

12.22 Einwohnerwesen 

12.23 Personenstandswesen 

12.60 Brandschutz 

12.70 Rettungsdienst 
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TEILERGEBNISRECHNUNG THH 2 – SICHERHEIT UND ORDNUNG 
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TEILFINANZRECHNUNG THH 2 – SICHERHEIT UND ORDNUNG 
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TEILERGEBNISRECHNUNGEN UND TEILFINANZRECHNUNGEN DES THH 2 

(PRODUKTGRUPPEN- UND KOSTENSTELLEN-EBENE) 
 

 



66 
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TEILHAUSHALT 3 – SCHULEN 

Der Teilhaushalt 3 umfasst den Bereich Schulen und Bildung. Er beinhaltet die Bereitstellung 

und Unterhaltung der Schulgebäude, die Ausstattung der Schulen sowie die Unterstützung 

des Unterrichtsbetriebs. Darüber hinaus werden hier Aufwendungen für Betreuungsange-

bote, Schülerbeförderung und Bildungsprojekte abgebildet. Ziel dieses Teilhaushalts ist es, op-

timale Rahmenbedingungen für Lernen und Lehren zu schaffen und damit einen wichtigen 

Beitrag zur Bildungs- und Chancengerechtigkeit in der Kommune zu leisten. 

 

Produktbereich 21  21.10 Allgemeinbildende Schulen (mit Schülerbetreuung) 

21.40 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung) 
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TEILERGEBNISRECHNUNG THH 3 – SCHULEN 

 

 

Pos. 2 und 14: Die Abweichung ergibt sich aus der Umgliederung der Brandschutzsanierung der Grund-

schule vom konsumtiven in den investiven Bereich. Unter Anwendung der „3-von-7-Regel“ des Bilan-

zierungsleitfadens konnte die Maßnahme – entgegen der ursprünglichen Planung – vollständig dem 

investiven Bereich zugeordnet werden. 

Pos. 5: Die erzielten Mehrerträge resultieren überwiegend aus dem Bereich der Schülerbetreuung. 
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TEILFINANZRECHNUNG THH 3 – SCHULEN 
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TEILERGEBNISRECHNUNGEN UND TEILFINANZRECHNUNGEN DES THH 3 

(PRODUKTGRUPPEN- UND KOSTENSTELLEN-EBENE)  
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TEILHAUSHALT 4 – SPORT, KULTUR UND SOZIALES 
 

Der Teilhaushalt 4 umfasst den Bereich Kultur, Sport und Soziales. Hier werden die Aufgaben 

und Angebote gebündelt, die das gesellschaftliche und kulturelle Leben in der Kommune prä-

gen. Dazu gehören unter anderem die Förderung von Vereinen und kulturellen Einrichtungen, 

der Betrieb von Sportanlagen, die Unterstützung sozialer Einrichtungen sowie Maßnahmen 

zur Jugend-, Senioren- und Integrationsarbeit. Ziel dieses Teilhaushalts ist es, das Gemeinwohl 

und die Lebensqualität in der Gemeinde zu stärken und ein aktives, vielfältiges Miteinander 

zu fördern. 

 

Produktbereich 26  26.20 Musikpflege 

Produktbereich 27  27.20 Bibliotheken 

Produktbereich 28  28.10 Sonstige Kulturpflege 

Produktbereich 31  31.40 Soziale Einrichtungen 

Produktbereich 36  36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 

Produktbereich 42  42.10 Förderung des Sports 

42.41 Sportstätten 
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TEILERGEBNISRECHNUNG THH 4 – SPORT, KULTUR UND SOZIALES 
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TEILFINANZRECHNUNG THH 4 – SPORT, KULTUR UND SOZIALES 
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TEILERGEBNISRECHNUNGEN UND TEILFINANZRECHNUNGEN DES THH 4  

(PRODUKTGRUPPEN-EBENE) 
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TEILHAUSHALT 5 – BAUEN UND UMWELT 
 

Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich Bauen, Planen und Umwelt. Er beinhaltet alle Aufga-

ben rund um die Entwicklung der Gemeinde, die Bauleitplanung und die Bauaufsicht sowie die 

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen und der Infrastruktur. Zudem werden hier 

Maßnahmen zum Klimaschutz, zur Landschaftspflege und zum Umweltschutz abgebildet. Au-

ßerdem umfasst der Teilhaushalt 6 den Bereich Ver- und Entsorgung sowie Verkehr. Er bein-

haltet alle Aufgaben, die mit der Infrastruktur und der technischen Daseinsvorsorge der Kom-

mune verbunden sind. Dazu gehören unter anderem die Wasserversorgung, die Abwasserbe-

seitigung, die Abfallentsorgung sowie die Unterhaltung und Weiterentwicklung des Straßen- 

und Wegenetzes. Ziel dieses Teilhaushalts ist es, eine nachhaltige und zukunftsorientierte Ent-

wicklung der Gemeinde zu fördern. 

Produktbereich 51  51.10  Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung  

 

Produktbereich 52  52.10  Bauordnung 

 

Produktbereich 53  53.10  Elektrizitätsversorgung 

    53.30 Wasserversorgung 

    53.40 Fernwärmeversorgung 

    53.60 Telekommunikationseinrichtungen 

    53.70 Abfallwirtschaft 

    53.80 Abwasserbeseitigung 

     

Produktbereich 54  54.10 Gemeindestraßen 

    54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 

     

Produktbereich 55  55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 

    55.20 Gewässerschutz 

    55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 

    55.50 Forstwirtschaft 
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TEILERGEBNISRECHNUNG THH 5 – BAUEN UND UMWELT  
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TEILFINANZRECHNUNG THH 5 – BAUEN UND UMWELT 
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TEILERGEBNISRECHNUNGEN UND TEILFINANZRECHNUNGEN DES THH 5  

(PRODUKTGRUPPEN-EBENE) 
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TEILHAUSHALT 6 – WIRTSCHAFT UND TOURISMUS 
 

Der Teilhaushalt 6 umfasst die Bereiche Wirtschaftsförderung und Tourismus. Er beinhaltet 

Maßnahmen zur Unterstützung und Entwicklung von Gewerbe, Handel und Dienstleistungen 

sowie Aktivitäten zur Förderung des Tourismus und der regionalen Attraktivität. Ziel dieses 

Teilhaushalts ist es, wirtschaftliches Wachstum, Arbeitsplätze und die Standortqualität der 

Kommune zu stärken und die Gemeinde als attraktives Ziel für Besucherinnen und Besucher 

zu präsentieren. 

 

Produktbereich 57  57.10 Wirtschaftsförderung 

    57.50 Tourismus 
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TEILERGEBNISRECHNUNG THH 6 – WIRTSCHAFT UND TOURISMUS 
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TEILFINANZRECHNUNG THH 6 – WIRTSCHAFT UND TOURISMUS 
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TEILERGEBNISRECHNUNGEN UND TEILFINANZRECHNUNGEN DES THH 6  

(PRODUKTGRUPPEN-EBENE) 
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TEILHAUSHALT 7 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT 

Der Teilhaushalt 7 umfasst die allgemeine Finanzwirtschaft der Kommune. Er bildet alle Maß-

nahmen und Vorgänge ab, die mit Haushaltsplanung, Finanzmanagement und Liquiditätssi-

cherung verbunden sind. Dazu gehören unter anderem die Steuerung von Einnahmen und 

Ausgaben, die Verwaltung von Rücklagen und Rückstellungen sowie die Aufnahme und Bedie-

nung von Krediten. Ziel dieses Teilhaushalts ist es, die finanzielle Stabilität der Kommune zu 

sichern, eine ordnungsgemäße Haushaltsführung zu gewährleisten und die wirtschaftliche 

Handlungsfähigkeit für alle weiteren Aufgabenbereiche sicherzustellen. 

 

Produktbereich 61  61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 

    61.20  Sonstige allg. Finanzwirtschaft 
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TEILERGEBNISRECHNUNG THH 7 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT 
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TEILFINANZRECHNUNG THH 7 – ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT 
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TEILERGEBNISRECHNUNGEN UND TEILFINANZRECHNUNGEN DES THH 7  

(PRODUKTGRUPPEN-EBENE) 
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8. BILANZ 
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8.1 ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ (AKTIVSEITE) 

Die Aktivseite der Bilanz zeigt, welches Vermögen eine Kommune besitzt und wofür die Mittel 

verwendet wurden. Sie gliedert sich in Anlagevermögen – also langfristige Werte wie Grund-

stücke, Gebäude oder Fahrzeuge – und Umlaufvermögen, zu dem zum Beispiel Kassenbe-

stände, Forderungen oder Vorräte gehören. Damit wird sichtbar, welche Werte der Kommune 

zur Verfügung stehen und wie diese zur Erfüllung ihrer Aufgaben eingesetzt werden. Die Ak-

tivseite beantwortet also die Frage: „Was hat die Kommune?“ 

 

IMMATERIELLES VERMÖGEN 

Immaterielles Vermögen umfasst nichtkörperliche Vermögensgegenstände, die der Kommune 

dauerhaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben dienen und einen selbstständig bewertbaren wirt-

schaftlichen Nutzen aufweisen. Dazu zählen insbesondere erworbene Software, Lizenzen, Ur-

heberrechte sowie ähnliche Rechte und Werte. Im Gegensatz zu Sachanlagen besitzen diese 

Vermögensgegenstände keine physische Substanz, tragen jedoch wesentlich zur Leistungsfä-

higkeit und Effizienz der Verwaltung bei. Aktiviert werden immaterielle Vermögenswerte nur, 

wenn ein entgeltlicher Erwerb vorliegt oder die Voraussetzungen für eine verlässliche Bewer-

tung erfüllt sind. Die planmäßige Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungs-

dauer, um den Werteverzehr sachgerecht abzubilden. 

Vermögen 9.480,41 Euro 

Immaterielle Vermögensgegenstände 9.480,41 Euro 

 

Nachfolgend die Restbuchwerte der Immateriellen Gegenstände der Gemeinde Bingen: 

 Neue Homepage für mobile Endgeräte  RBW: 1.328,12 Euro 

 Software - Generalplan Wasserversorgung  RBW: 8.152,29 Euro 
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SACHVERMÖGEN 

Sachvermögen umfasst alle greifbaren Güter, die der Kommune gehören und für die Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben genutzt werden – zum Beispiel Gebäude wie Schulen, Rathäuser oder 

Feuerwachen, aber auch Straßen, Brücken, Fahrzeuge und technische Anlagen. Dieses Vermö-

gen bildet die Grundlage für viele kommunale Leistungen, die den Bürgerinnen und Bürgern 

direkt zugutekommen. Es zeigt, welche Werte die Gemeinde im Laufe der Zeit aufgebaut hat, 

um das tägliche Leben vor Ort zu gestalten und eine funktionierende Infrastruktur für alle zu 

sichern. 

Sachvermögen 29.905.387,36 Euro 

Unbebaute Grundstücke  13.766.332,46 Euro 

Bebaute Grundstücke 3.807.617,02 Euro 

Infrastrukturvermögen 11.757.173,14 Euro 

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 401.440,21 Euro 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 154.549,80 Euro 

Vorräte 0,00 Euro 

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 18.274,73 Euro 

 

 

UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE 

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befin-

den. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Zu 

Unbebaute Grundstücke

Bebaute Grundstücke

Infrastrukturvermögen

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
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den Anschaffungsgrund Herstellungskosten zählen neben dem eigentlichen Grunderwerb Ne-

benkosten wie z. B. Notargebühren, Vermessungen und Gutachten. Erschließungs- und Ab-

wasserbeiträge erhöhen ebenfalls den Grundstückswert. 

Unbebaute Grundstücke  13.766.332,46 Euro 

Grund und Boden bei Grünflächen 114.482,70 Euro 

Ackerland 162.114,31 Euro 

Wald/Forsten – Grund und Boden 3.170.125,90 Euro 

Wald/Forsten – Aufwuchs 9.152.344,13 Euro 

Sonstige unbebauten Grundstücke 1.167.265,42 Euro 

 

BEBAUTE GRUNDSTÜCKE UND GRUNDSTÜCKSGLEICHE RECHTE 

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sind im kommunalen Jahresabschluss 

die Flächen und Gebäude, die der Gemeinde gehören – also zum Beispiel das Rathaus, Schu-

len, Kindergärten, Feuerwehrhäuser oder andere öffentliche Einrichtungen. Sie bilden einen 

wichtigen Teil des Vermögens der Kommune. Zu den sogenannten „grundstücksgleichen 

Rechten“ zählen etwa Erbbaurechte – das heißt, wenn die Kommune ein Grundstück langfris-

tig nutzt, ohne es zu besitzen. Grundsätzlich werden die Vermögensgegenstände mit ihren 

tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen be-

wertet. 

Folgend die Buchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2019: 

Bebaute Grundstücke 3.807.617,02 Euro 

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und 

Gartenanlagen 

1.714.403,84 Euro 

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Ge-

schäfts- und Betriebsgebäuden 

900.298,34 Euro 

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen 457.762,96 Euro 

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtun-

gen 

263.910,22 Euro 

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten 7.801,30 Euro 

Grund und Boden bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen 135.221,10 Euro 

Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden 191.388,54 Euro 

Grund und Boden bei Schulen 25.492,34 Euro 

Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen 32.800,20 Euro 

Grund und Boden bei Wohnbauten 78.538,18 Euro 
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INFRASTRUKTURVERMÖGEN 

Infrastrukturvermögen umfasst alle Anlagen und Einrichtungen, die dem öffentlichen Leben 

und der Grundversorgung in der Kommune dienen – zum Beispiel Straßen, Brücken, Wege, 

Plätze, Wasser- und Abwasserleitungen oder Straßenbeleuchtung. Dieses Vermögen bildet die 

Grundlage dafür, dass das tägliche Leben in der Gemeinde funktioniert und die Bürgerinnen 

und Bürger sicher und zuverlässig versorgt werden. Im kommunalen Jahresabschluss wird das 

Infrastrukturvermögen erfasst, um den Wert dieser wichtigen öffentlichen Einrichtungen 

transparent darzustellen. So wird sichtbar, welche Investitionen in die kommunale Infrastruk-

tur bereits getätigt wurden und in welchem Umfang künftig Erhaltungs- und Sanierungsmaß-

nahmen notwendig sein könnten. Dadurch können Entscheidungen über Investitionen und 

Haushaltsplanung nachvollziehbarer und bürgernäher getroffen werden. 

Infrastrukturvermögen Stand zum 

31.12.2018 

Stand zum 

31.12.2019 

Euro 

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 873.004,60 892.053,64 Euro 

Anlagen zur Abwasserableitung 3.287.246,80 3.947.158,68 Euro 

Anlagen zur Abwasserreinigung 187.099,00 181.252,16 Euro 

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 4.614.707,13 5.318.672,48 Euro 

Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anla-

gen 

767.107,88 995.804,89 Euro 

Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 71.961,13 73.835,37 Euro 

Sonstige Bauten und Infrastrukturvermögen 366.472,37 348.395,92 Euro 

 10.167.598,91 11.757.173,14 Euro 

 

Das Infrastrukturvermögen hat sich im Jahr 2019 deutlich erhöht, da verschiedene Anlagen, 

die sich zuvor im Bau befanden, fertiggestellt und den entsprechenden Sachkontengruppen 

des Infrastrukturvermögens zugeordnet wurden. Besonders hervorzuheben sind hierbei die 

abgeschlossenen Baumaßnahmen in der Zeitblomstraße, der Schmidl-Siedlung sowie der Bau 

der Baugebiets „Hinter dem Sportplatz“. Diese Projekte führten zu einer erheblichen Steige-

rung des Infrastrukturvermögens. Im Gegenzug ist bei den Anlagen im Bau ein deutlicher Rück-

gang zu verzeichnen: Während der Bestand zum 31.12.2018 noch 1.993.648,35 Euro betrug, 

reduzierte er sich zum 31.12.2019 auf 18.274,73 Euro. Dies spiegelt die Aktivierung der fertig-

gestellten Maßnahmen im Anlagevermögen wider. 
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MASCHINEN UND TECHNISCHE ANLAGEN, FAHRZEUGE 

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sind all die Geräte und Fahrzeuge, die die Ge-

meinde braucht, um ihre Aufgaben zu erfüllen – zum Beispiel Streufahrzeuge, Rasenmäher 

oder Heizungsanlagen in öffentlichen Gebäuden. Sie sorgen dafür, dass Straßen gereinigt, 

Grünflächen gepflegt und technische Abläufe reibungslos funktionieren. Im Jahresabschluss 

werden diese Werte erfasst, damit sichtbar bleibt, welches Arbeitsgerät der Kommune gehört 

und wie sich dessen Wert im Laufe der Zeit verändert.  

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 401.440,21 Euro 

Fahrzeuge 368.330,35 Euro 

Maschinen 9.673,22 Euro 

Technische Anlagen 23.436,64 Euro 

 

BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG 

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst all die Dinge, die in den gemeindlichen Ein-

richtungen täglich gebraucht werden – also zum Beispiel Möbel, Computer, Telefone, Werk-

zeuge oder Ausstattung in Schule, Kindergärten und dem Verwaltungsgebäude. Diese Gegen-

stände ermöglichen es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, ihre Aufgaben 

zuverlässig und bürgernah zu erledigen. So bleibt transparent, welches Inventar die Kommune 

besitzt und wie sich dessen Wert im Laufe der Zeit verändert. 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 154.549,80 Euro 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 154.549,80 Euro 

 

GELEISTETE ANZAHLUNGEN, ANLAGEN IM BAU 

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt worden ist, 

werden auf das spezielle Konto Anlagen im Bau gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch 

wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt keine Abschreibung. 

Erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Ak-

tivkonto gebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben. 
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Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 18.274,73 Euro 

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) 182.656,13 Euro 

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen) -164.381,40 Euro 

Der Betrag bei den Anlagen im Bau kann auch negativ sein, wenn Bauprojekte abgeschlossen 

werden und die fertigen Anlagen in das jeweilige Anlagekonto (z. B. „Gebäude“ oder „Infra-

struktur“) übernommen werden, wie beispielsweise bei der Fertigstellung der Zeitblomstraße 

und der Schmidl Siedlung im Jahr 2019. Hier spricht man von der Aktivierung. Dabei wird der 

Wert aus dem Konto „Anlagen im Bau“ herausgebucht, weil das Projekt nicht mehr im Bau ist, 

sondern nun als fertige Anlage gilt. Dadurch entsteht dort ein negativer Betrag – ein Zeichen 

dafür, dass Bauvorhaben fertiggestellt und erfolgreich in Betrieb genommen wurden. 
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FINANZVERMÖGEN 

Das Finanzvermögen umfasst das Geld und die Geldanlagen einer Kommune, also zum Beispiel 

Beteiligungen an Unternehmen, Darlehen an Dritte oder Wertpapiere. Dieses Vermögen stellt 

die finanzielle Basis dar, mit der die Gemeinde ihre Aufgaben langfristig sichern kann. Es zeigt, 

welche Werte in Form von Geld oder Beteiligungen vorhanden sind und welche Erträge daraus 

erzielt werden können. Im Jahresabschluss wird das Finanzvermögen erfasst, damit nachvoll-

zogen werden kann, wie die Gemeinde ihr Kapital einsetzt und verwaltet, um finanziell hand-

lungsfähig zu bleiben. 

Finanzvermögen 2.283.406,94 Euro 

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in ZV, Stiftungen o. a. 143.440,57 Euro 

Ausleihungen 150,00 Euro 

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 408.014,75 Euro 

Privatrechtliche Forderungen 432.995,84 Euro 

Liquide Mittel 1.298.805,78 Euro 

 

 

SONSTIGE BETEILIGUNGEN 

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine länger-

fristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss 

auszuüben. 

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in ZV, Stiftungen o. a.

Ausleihungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus

Transferleistungen

Privatrechtliche Forderungen

Liquide Mittel
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Es handelt sich im Wesentlichen um die Beteiligungen an der Breitbandversorgungsgesell-

schaft im Landkreis Sigmaringen mbH & Co. KG (BLS) und am Zweckverband 4IT (Komm.ONE, 

ehemals KIRU). 

Sonstige Beteiligungen  143.440,57 Euro 

Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in ZV, Stiftungen o. a. 143.440,57 Euro 

 

 

AUSLEIHUNGEN 

Ausleihungen sind Gelder, die die Kommune an andere vergibt – zum Beispiel an kommunale 

Unternehmen, Zweckverbände oder manchmal auch an Bürgerinnen und Bürger, etwa für be-

stimmte Förderprogramme. Diese Beträge gehören zum Finanzvermögen, weil sie zwar aktu-

ell nicht als Bargeld zur Verfügung stehen, aber zu einem späteren Zeitpunkt mit Zinsen zu-

rückgezahlt werden. 

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Genossenschaftsanteile, welche an der Volksbank 

Bad Saulgau eG gehalten werden. 

Ausleihungen  150,00 Euro 

Ausleihungen 150,00 Euro 

 

 

ÖFFENTLICHE-RECHTLICHE FORDERUNGEN UND FORD. AUS TRANSFERLEISTUNGEN  

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der 

Gemeinde Bingen und Dritten. Sie bestehen im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren 

und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen. 

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Ford. aus Transferleistungen 408.014,75 Euro 

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 195.534,06 Euro 

Steuerforderungen 28.349,76 Euro 

Forderungen aus Transferleistungen 141.106,79 Euro 

Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen 43.024,14 Euro 
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PRIVATRECHTLICHE FORDERUNGEN 

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldver-

hältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder 

durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. 

Privatrechtliche Forderungen 432.995,84 Euro 

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 219.254,10 Euro 

Vorsteuer 3.091,04 Euro 

Übrige privatrechtliche Forderungen 210.650,70 Euro 

 

 

LIQUIDE MITTEL 

Als liquide Mittel werden kurzfristig verfügbare Mittel bezeichnet. Hierzu zählen die Bestände 

auf den Girokonten bei Banken und die Gemeindekasse. 

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2019 ergeben sich liquide Mittel in Höhe von 

1.298.805,78 Euro. 

Liquide Mittel 1.298.805,78 Euro 

Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten 1.297.040,77 Euro 

Kassenbestand 1.765,01 Euro 
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ABGRENZUNGSPOSTEN 

Von der Gemeinde Bingen geleistete Investitionszuschüsse werden gemäß § 40 Abs. 4 

GemHVO als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen. Grundsätzlich liegt im-

mer dann eine Investitionsförderungsmaßnahme vor, wenn eine Maßnahme auch bei Durch-

führung durch die Kommune eine Investition dargestellt hätte.  

Die Abschreibung der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfolgt über die vo-

raussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.  

Abgrenzungsposten 486.803,60 Euro 

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 486.803,60 Euro 

 

Bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse handelt es sich zum einen um Zah-

lungen an den Abwasserzweckverband Donau-Lauchert und zum anderen um Vereinszu-

schüsse. Beispiele hierfür sind 50.000 Euro für den Neubau einer Schießhalle für den Schüt-

zenverein sowie rund 9.900 Euro an die Hilfe-vor-Ort-Gruppe des DRK für die Anschaffung 

eines neuen Fahrzeugs. Diese geleisteten Zuschüsse werden – ähnlich wie eigenes Anlagever-

mögen – über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Das bedeutet, dass die Mittel 

nicht auf einmal als Aufwand wirken, sondern über die Jahre verteilt in die Haushaltsrechnung 

einfließen. So wird beispielsweise der Zuschuss für die Schießhalle über 50 Jahre abgeschrie-

ben, als handele es sich um ein eigenes Gebäude, wodurch die finanzielle Belastung über die 

gesamte Nutzungsdauer der Anlage verteilt wird. 

 

 

 

 

 

 

 



194 

8.3 ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ (PASSIVSEITE) 

Die Passivseite der Bilanz zeigt, woher die Mittel der Kommune stammt – also wie das Ver-

mögen auf der Aktivseite finanziert wurde. Sie gliedert sich in das Eigenkapital, das den eige-

nen Anteil der Kommune am Vermögen darstellt, und in Fremdkapital, also Schulden und Ver-

bindlichkeiten gegenüber Dritten. Außerdem können hier Rückstellungen stehen, die für zu-

künftige Verpflichtungen gebildet werden. Die Passivseite beantwortet damit die Frage: „Wo-

her kommt das Geld?“ und zeigt, wie solide und nachhaltig die Kommune finanziert ist. 

 

EIGENKAPITAL 

Das Basiskapital ergibt sich in der Bilanz als rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen 

und den Abgrenzungsposten auf der Aktivseite sowie den Rücklagen, Sonderposten, Rückstel-

lungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite (vgl. § 61 Nr. 

6 GemHVO). Für die Gemeinde Bingen wurde das Basiskapital bei der Erstellung der Eröff-

nungsbilanz ermittelt (24.793.314,26 Euro). Diese Größe wird mit dem Jahresabschluss 2019 

fortgeschrieben und bildet damit eine wichtige Grundlage für die Darstellung des kommuna-

len Eigenkapitals. 

Eigenkapital 24.795.830,22 Euro 

Basiskapital 24.795.830,22 Euro 

 

Erläuterung zur Veränderung des Basiskapitals: 

Die Veränderung des Basiskapitals ergibt sich aus der Korrektur des Kontos 2799900 (Verbind-

lichkeiten Auszahlungen dvv. Personal). Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde – in 

Abstimmung mit Komm.One – eine Saldenabweichung festgestellt und durch entsprechende 

Korrekturbuchungen bereinigt. Das Konto weist nun den geforderten Saldo von 0 auf, 

wodurch sich eine Anpassung im Basiskapital ergeben hat. 
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RÜCKLAGEN 

Mit dem ersten doppischen Jahresabschluss konnten in der Gemeinde erstmals Rücklagen ge-

bildet werden. Rücklagen dienen dazu, finanzielle Spielräume für zukünftige Investitionen        

oder unvorhergesehene Ausgaben zu schaffen und so die Haushaltsstabilität langfristig zu        

sichern. Grundlage für die Bildung der Rücklagen war, dass sowohl das ordentliche Ergebnis 

als auch das Sonderergebnis positiv ausfielen. Dadurch stand ein Überschuss zur Verfügung, 

der in die Rücklagen eingestellt werden konnte.  

Rücklagen 126.367,36 Euro 

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 55.073,57 Euro 

Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 71.293,79 Euro 

Für das Jahr 2019 wurde mit Ergebnisrücklagen in Höhe von 127.880,00 Euro geplant – das 

tatsächliche Ergebnis von 126.367,36 Euro liegt damit nahezu punktgenau im geplanten               

Rahmen. Dies zeigt, dass die Gemeinde Bingen realistisch geplant und wirtschaftlich verant-

wortungsvoll gehandelt hat. 

 

SONDERPOSTEN 

Unter den Investitionszuweisungen sind die Sonderposten erfasst, die die Gemeinde für In-

vestitionsmaßnahmen oder Anschaffungen von Bund, Land oder anderen Stellen erhalten hat. 

Nach dem Brutto-Prinzip (§ 40 Abs. 4 GemHVO) werden diese Zuschüsse nicht von den An-

schaffungs- oder Herstellungskosten abgezogen, sondern als Sonderposten auf der Passivseite 

der Bilanz ausgewiesen. Diese Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des 

geförderten Vermögensgegenstands schrittweise ertragswirksam aufgelöst. 

Zu den Investitionsbeiträgen zählen insbesondere Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach 

dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Auch sie werden – 

wie die Investitionszuweisungen – nach dem Brutto-Prinzip passiviert und auf der Passivseite 

der Bilanz ausgewiesen. 

Sonderposten 6.261.469,58 Euro 

Sonderposten für Investitionszuweisungen 3.480.885,64 Euro 

Sonderposten für Investitionsbeiträge 2.739.776,83 Euro 

Sonderposten für Sonstiges 40.807,11 Euro 
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VERBINDLICHKEITEN  

Verbindlichkeiten sind Schulden oder Verpflichtungen, die die Gemeinde am Jahresende noch 

zu begleichen hat. Dazu gehören zum Beispiel Kredite, offene Rechnungen für bereits erhal-

tene Lieferungen und Leistungen oder noch nicht ausgezahlte Zuschüsse und Umlagen. Kre-

dite werden in der Bilanz mit dem Betrag ausgewiesen, der zurückgezahlt werden muss. Auch 

Verpflichtungen, die einem Kredit wirtschaftlich gleichkommen zählen dazu. Eine Übersicht 

über alle Schulden ist im Anhang des Jahresabschlusses enthalten. So bleibt nachvollziehbar, 

welche finanziellen Verpflichtungen die Gemeinde hat. 

Verbindlichkeiten 1.377.245,65 Euro 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 360.459,62 Euro 

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 443.702,77 Euro 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 253.519,08 Euro 

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 33.286,73 Euro 

Sonstige Verbindlichkeiten 286.277,45 Euro 

 

 

 

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten diejenigen Einnahmen auszuwei-

sen, die vor dem Abschlussstichtag vereinnahmt wurden, jedoch Erträge für einen bestimm-

ten Zeitraum nach diesem Datum darstellen (§ 48 Absatz 2 GemHVO). 

 

Bei der Gemeinde Bingen betrifft dies ausschließlich die im Friedhofsbereich vereinnahmten 

Grabnutzungsgebühren, die bereits bei der Bestattung vollständig für die kommenden Jahre 

entrichtet werden. Diese Einnahmen werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts 

(Liegezeit der Verstorbenen) periodengerecht aufgelöst und stellen somit Erträge der entspre-

chenden zukünftigen Haushaltsjahre dar. 

Bezeichnung Stand zum 

31.12.2018 

in Euro 

Stand zum 

31.12.2019  

in Euro 

Veränderung  

in Euro 

Grabnutzungsgebühren 116.883,41 124.165,50 7.282,09 
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9. ANHANG 
 

Im Anhang werden die Informationen der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz er-

läutert, ergänzt und begründet. Die einzelnen Bestandteile des Anhangs ergeben sich aus § 53 

GemHVO. 

 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, sowie eventuelle Abweichun-

gen samt Begründung  

 Angaben über die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten 

 der auf die Gemeinde entfallene Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsver-

band Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrück-

stellungen  

 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre 

 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss  

 Organe der Gemeinde Bingen 
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ANGEWANDTE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

 

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der 

Rechnungsabgrenzungsposten finden die §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle 

Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständig-

keit) und hinreichend gem. § 52 aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Posten der Ak-

tivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlun-

gen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegen-

stände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu be-

werten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit). 

Die Bilanz wird in Kontoform aufgebaut und entspricht in ihrer Gliederung den gesetzlichen 

Vorschriften des § 52 GemHVO in Verbindung mit der Anlage 25 der VwV Produkt- und Kon-

tenrahmen. 

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Gemeinde das 

wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftli-

ches Eigentum wurde dann angenommen, wenn die Gemeinde Besitz, Gefahr, Nutzen und 

Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche 

Verfügungsgewalt ausübt. 

Investitionszuschüsse werden nur dann bilanziert, wenn die Gemeinde ein Recht  (z. B. ein 

Benutzungsrecht/Mitbenutzungsrecht oder ähnliches) an der bezuschussten Anlage zusteht. 

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstü-

cke, immaterielle Vermögensgegenstände) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse, so-

weit der Gemeinde hieraus Rechte zustehen, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die 

Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände 

wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht 

verwendeten Abschreibungstabellen und die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg 

der AG Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt.  

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert bis zu 800 Euro wurden im Jahr der 

Anschaffung sofort zu 100 % als Aufwand verbucht. 
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ANGABEN ÜBER DIE EINBEZIEHUNG VON FREMDKAPITALZINSEN IN DIE HERSTELLUNGS-

KOSTEN 
 

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt 

(vgl. § 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). 

 

PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN  

 

Nach Artikel 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 04.05.2009 ist 

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gehalten, zentral für seine 

Mitglieder Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zu bilden.  

Nach § 41 Absatz 2 Satz 2 GemHVO besteht für die Kommunen ein Verbot zur Bilanzierung 

von Pensionsrückstellungen. Dieses Bilanzierungsverbot wurde berücksichtigt.  

Gemäß § 53 Absatz 2 Ziffer 4 GemHVO ist der auf die Gemeinde entfallende Anteil an dem 

beim KVBW auf Grund von § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung auszuweisen.  

Nach Auskunft des KVBW vom 05.02.2020 beträgt der Anteil an den Rückstellungen für die 

Gemeinde Bingen 1.628.550 Euro zum 31.12.2019. 

 

VORBELASTUNGEN KÜNFTIGER HAUSHALTSJAHRE 

 

Die Gemeinde Bingen bürgt zum Bilanzstichtag gegenüber der Landeskreditbank Baden-Würt-

temberg für von dieser gewährten Wohnbaudarlehen an Bürgerinnen und Bürger der Ge-

meinde. Insgesamt haben die von der Landeskreditbank gewährten Wohnbaudarlehen eine 

Restschuld zum 31.12.2019 in Höhe von 406.488,30 Euro. Die von der Gemeinde übernom-

mene Ausfallhaftung beläuft sich auf ein Drittel. Die hieraus erwachsende Vorbelastung künf-

tiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs.2 Nr. 7 GemHVO beläuft sich somit auf 135.496,10 Euro.  
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Darüber hinaus hat die Gemeinde Bingen für den Schützenverein Hitzkofen-Bingen e.V. zum 

23. Oktober 2019 eine selbstschuldnerische Bürgschaft in Höhe von 56.000,00 Euro übernom-

men. Diese Bürgschaft ist zeitlich bis zum 31.12.2024 begrenzt.  

 

ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT ZUM JAHRESABSCHLUSS 

 

 

Pos. 17: Gemäß § 22 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Mindest-

liquidität als durchschnittlicher Bestand der liquiden Mittel der drei vorangegangenen Haus-

haltsjahre zu ermitteln. Diese dient der Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der 

Gemeinde. Für die Gemeinde Bingen ergibt sich eine Mindestliquidität in Höhe von 

112.909,81 Euro, ausgehend vom Haushaltsjahr 2019. Da lediglich das Haushaltsjahr 2019 auf 

doppischer Grundlage vorliegt, können – entgegen der Regelung des § 22 Abs. 2 GemHVO – 

nicht die drei vorangegangenen Jahre zur Berechnung herangezogen werden.  
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ORGANE DER GEMEINDE BINGEN ZUM 31.12.2019 

 

Die Organe der Gemeinde Bingen (gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO) zum 01.01.2019 sind: 

Bürgermeister:    Jochen Fetzer 

 

Gemeinderäte:   Herr Horst Arndt 
     Herr Stefan Baur 

     Herr Michael Busché 

     Herr Rainer Brückner 

     Herr Thomas Fleisch 

     Frau Anita Gauggel   

     Herr Wolfgang Müller 

     Herr Ottmar Pfister 

     Herr Helmut Rummler 

     Herr Florian Schneider 

     Herr Tobias Ströbele 

     Herr Henning Vibrans 
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10. ANLAGEN  
 

Dem Anhang des Jahresabschlusses werden folgende Anlagen beigefügt:  

 

Vermögensübersicht gemäß Anlage 26 VwV Produkt- und Kontenrahmen Die Vermögens-

übersicht zeigt die Entwicklungen der einzelnen Posten des Anlagevermögens. Sie beinhaltet 

nach § 55 Abs. 1 GemHVO den Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushalts-

jahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zu- und Abschreibungen. Die Gliederung entspricht 

den Aktivposten der Bilanz (§ 52 Abs. 3 GemHVO), ohne die Bilanzpositionen 1.2.8 sowie 

1.3.6.-1.3.8.  
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Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss gemäß Anlage 27 VwV Produkt- und 

Kontenrahmen Neben der Entwicklung der Rücklagen (Zugänge / Entnahmen) sind in dieser Anlage 

die Davon-Positionen nach § 23 Satz 2 GemHVO aufzuführen.  
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Die Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Bingen, die einen komprimier-

ten Überblick über die Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage ermöglichen und als Grundlage für 

politische Entscheidungsprozesse sowie zur Sicherstellung der Haushaltssteuerung dienen. 

 



 

2
0

5
 

Die Schuldenübersicht zeigt gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO die Schulden der Kommune zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie die Tilgungsraten – unter-

teilt in verschiedene Zahlungsziele. Die Gliederung entspricht den Bilanzpositionen 4.1-4.3. der Passivposten der Bilanz.  

Art der Schulden Gesamtbetrag 

am 01.01.2019 

Gesamtbetrag 

zum 31.12.2019 

davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel Mehr (+) 

Weniger (-) bis zu 1 Jahr über 1 – 5 Jahre mehr als 5 Jahre 

Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 7 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 436.525,98 360.459,62 76.066,36 284.393,26 0,00 -76.066,36 

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen 

wirtschaftlich gleich kommen 

802.449,85 443.702,77 234.834,79 208.867,98 0,00 -358.747,08 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-

tungen 

201.364,17 253.519,08 253.519,08 0,00 0,00 52.154,91 

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 11.783,47 33.286,73 33.286,73 0,00 0,00 21.503,26 

Sonstige Verbindlichkeiten 24.580,33 286.277,45 286.277,45 0,00 0,00 261.697,12 

Gesamtschuld 1.476.703,80 1.377.245,65 883.984,41 493.261,24 0,00 -99.458,15 
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